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VfGG §85 Abs2 / Begründung des Antrages

VfGG §85 Abs2 / Vergabewesen

Rechtssatz

Keine Folge, weil nicht dargetan wurde, daß mit dem Vollzug des angefochtenen Bescheides für den Beschwerdeführer

ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre.

(Nachprüfungsverfahren gemäß §91 ff BundesvergabeG).
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